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Liebe Leserinnen und Leser, 
am 1. Oktober 2002 ist die neue Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft („TA 
Luft“) in Kraft getreten. 

Die Novelle der TA Luft enthält bedeutsame Neuerungen und Änderungen gegenüber 
der bisherigen Fassung, die Ihnen das RPU Wiesbaden mit dieser Spezialausgabe zu-
gänglich machen möchte. 

In das umfangreiche Regelwerk der neuen TA Luft kann das RPU-Journal indes nur 
einen ersten Einstieg bieten und damit die Klärung weiterer noch auftretender Ausle-
gungs- und Anwendungsfragen hoffentlich ein wenig erleichtern. 

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RPU 
Wiesbaden selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 

Ihr  

 

Bernd Rolff 

Abteilungsleiter 
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Die neue TA Luft im Überblick 
(Kö) Am 01. Oktober 2002 ist eine neue TA Luft (GMBl. 2002, S. 511) in Kraft getreten. 
Nach umfangreichen Vorarbeiten ist damit die „Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift  zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft)“ 
zum vierten Mal novelliert worden. 

Für den Bereich der Luftreinhaltung konkreti-
siert sie die Anforderungen des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes („BImSchG“) an den 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
und an die Einhaltung des Stands der Technik. 

Darüber hinaus steuert die TA Luft das Ermes-
sen der Immissionsschutzbehörden bei der 
Sachverhaltsaufklärung in Genehmigungsver-
fahren, bei der Anlagenüberwachung und bei 
der Entscheidung über den Erlass nachträgli-
cher Anordnungen. 

Dort, wo sie die gesetzlichen Normen konkreti-
siert, bindet sie schließlich selbst die Recht-
sprechung. 

Der Charakter einer bloßen Verwal-
tungsvorschrift sollte also nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es sich bei der TA 
Luft um ein für das Immissionsschutz-
recht zentrales Regelwerk handelt. 

Dessen Novellierung war, nachdem die TA Luft 
zuletzt 1986 neu gefasst worden war, zuneh-
mend dringender geworden. Es galt, die techni-
schen Entwicklungen der neunziger Jahre sowie 
die inzwischen gewonnenen Erkenntnisse über 
die Wirkungen von Luftverunreinigungen in die 
TA Luft einzuarbeiten. 

Vor allem aber war die Neufassung im Hinblick 
auf vielfältige gemeinschaftsrechtliche Vorga-
ben zur Luftreinhaltung unvermeidbar gewor-
den. Insofern soll hier nur auf die „IVU-
Richtlinie“, also die Richtlinie über die integ-
rierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung, sowie die Luftqualitäts-
Rahmenrichtlinie und deren Tochterrichtlinien 
verwiesen werden. Insbesondere die Umsetzung 
der zuletzt genannten EG-Richtlinien ins deut-
sche Recht, etwa mit der Neufassung der „Ver-
ordnung über Immissionswerte für Schadstoffe 
in der Luft (22. BImSchV)“, machte eine An-
passung auch der TA Luft an die anspruchsvol-
len, neuen Immissionswerte unumgänglich. 

Die Neuerungen in der TA Luft konzentrieren 
sich dementsprechend auf die Immissionswerte 
zur Beurteilung der Schädlichkeit von Luftver-
unreinigungen, das Verfahren zur Immissions-

ermittlung und –beurteilung, integrative Ansät-
ze bei der Festlegung der Vorsorgeanforderun-
gen sowie die Berücksichtigung des techni-
schen Fortschritts bei der Bestimmung des 
Stands der Technik. Das altbewährte Konzept 
der TA Luft konnte indes auch bei der Neufas-
sung beibehalten werden. 

 
So ist auch die neue TA Luft im Wesentli-
chen in sechs Abschnitte gegliedert: 

 
• Die ersten drei enthalten wie bisher 

schon den allgemeinen Teil der TA Luft 
mit Regelungen zu deren Anwendungs-
bereich, einer Vielzahl von Begriffsbe-
stimmungen sowie rechtlichen Grundsät-
zen für das Genehmigungsverfahren. 

• Die Abschnitte vier und fünf konkretisie-
ren die im BImSchG normierten Anfor-
derungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge 
gegen ebensolche. 

• Im sechsten Abschnitt geht es um die 
Anpassung bestehender Anlagen an die 
Anforderungen der neuen TA Luft. 

• Mit den Schlussvorschriften wurde 
schließlich die Aufhebung der alten und 
das Inkrafttreten der neuen TA Luft auf 
den 01. Oktober 2002 festgelegt. 

 
Gemäß den Bestimmungen ihres ersten Ab-
schnitts erstreckt sich der Anwendungsbereich 
der TA Luft nunmehr grundsätzlich auch auf 
die nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, 
wobei deren Ziffern vier und fünf allerdings nur 
unter bestimmten Voraussetzungen herangezo-
gen werden können. Außerdem wird im ersten 
Abschnitt neuerdings ausdrücklich klargestellt, 
dass der Schutz vor schädlichen Geruchsimmis-
sionen anders als die Vorsorge in diesem Be-
reich durch die TA Luft nicht geregelt wird, 
insoweit also eine Regelungslücke besteht, die 
durch die Geruchsimmissionsrichtlinie des 
Länderausschusses für Immissionsschutz oder 
Erlasse der Länder zu schließen ist. 

�
 Immissionsschutz 
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Aus den verschiedenen Begriffsbestimmungen 
des zweiten Abschnitts ergeben sich zugleich 
zentrale inhaltliche Festlegungen der TA Luft, 
etwa im Hinblick auf Vor-, Zusatz- und Ge-
samtbelastungen, die Immissionsmessung an 
Beurteilungs- und Aufpunkten oder die Defini-
tion von Altanlagen. 

Der dritte Abschnitt klärt einige Auslegungs-
fragen im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung von Anlagen. Unter anderem wird der 
Prüfungsumfang für das Vorbescheids- und 
Teilgenehmigungsverfahren sowie die Ände-
rungsgenehmigung genauer gefasst. Verbesse-
rungsmaßnahmen werden in diesem Zusam-
menhang gesondert berücksichtigt. 

Im vierten Abschnitt werden zur Konkretisie-
rung der Schutzpflicht Immissionswerte festge-
legt. 

Der fünfte Abschnitt enthält Regelungen zur 
Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen, wobei verstärkt auf integrative Ansätze 
gesetzt wird. 

Zu beiden Abschnitten findet sich auf den fol-
genden Seiten eine eigene Darstellung. 

Von besonderer Bedeutung ist schließlich der 
sechste Abschnitt über die Anpassung der be-
reits bestehenden Anlagen an die neue TA Luft. 
Für die Praxis wird es auf die unterschiedlichen 
Sanierungsfristen gemäß den Vorgaben der 
Nummer 6.2.3 ankommen, mit denen dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen 
werden soll. 

 
 

F 
Im Internet ist der komplette Text der Novellierung der TA Luft unter  
www.umweltbundesamt.de/luft/vorschriften/national/TA_Luft. pdf oder 
www.bmu.de/download/dateien/taluft.pdf 
und die Begründung unter 
www.bmu.de/download/dateien/taluft_begruendung.pdf 
auf der Homepage des Bundesumweltministeriums abrufbar. 

! 
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Die einzelnen Vorschriften der neuen TA Luft 
(Dn) Die wichtigsten Änderungen der neuen TA Luft gegenüber ihrer Vorgängerversion aus 
dem Jahr 1986 sollen hier vorgestellt werden. 

1. Anwendungsbereich 

Die TA Luft gilt vorrangig für nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen. Sie enthält in 
Abschnitt 4 in Ausfüllung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG Anforderungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen ausgenommen Gerüchen. 
Abschnitt 5 enthält in Ausfüllung des § 5 Abs. 
1 Nr. 2 BImSchG die Anforderungen zur Vor-
sorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen. 

Hinsichtlich der Anforderungen zur Vorsorge 
gehen Regelungen in Rechtsverordnungen (z.B. 
der 13., 17., 20., 30. und 31. BImSchV) vor. 
Ergänzend gilt für die in der Rechtsverordnung 
nicht geregelten Sachverhalte dann die TA Luft. 
So enthält z.B. die 31. BImSchV Anforderun-
gen zur Begrenzung von organischen Kohlen-
wasserstoffen. Diese Regelungen sind abschlie-
ßend. Zur Begrenzung anderer Emissionen, wie 
z.B. Staub oder Stickoxide gelten ergänzend die 
Anforderungen der TA Luft. 

Der Anwendungsbereich ist jedoch nicht aus-
schließlich auf genehmigungsbedürftige Anla-
gen beschränkt. Bezüglich der Anforderungen 
an nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen wird 
differenziert zwischen immissionsseitigen An-
forderungen, hier wird Abschnitt 4 entspre-
chend angewendet und emissionsseitigen An-
forderungen, hier dient Abschnitt 5 als Er-
kenntnisquelle für die Erfüllung der Anforde-
rungen nach § 22 BImSchG. 

2. Anforderungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen 

Für die in der Praxis besonders bedeutsamen 
Stoffe wie Staub, Stickoxide, Schwefeloxide 
u.a. wird das bewährte Konzept der Immissi-
onswerte zur Beurteilung schädlicher Umwelt-
einwirkungen beibehalten. 

Dabei wird weiterhin unterschieden zwischen 
Immissionswerten, bei deren Überschreitung 
grundsätzlich vom Vorliegen schädlicher Um-
welteinwirkungen auszugehen ist (Werte zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit) und Im-
missionswerten, bei deren Überschreitung im 
Wege einer Sonderfallprüfung nachgewiesen 
werden kann, dass trotz Überschreitung keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen vorliegen 
(Werte zum Schutz vor erheblichen Nachteilen 
oder erheblichen Belästigungen). 

Im Folgenden wird auf einige bedeutsame Neu-
erungen der TA Luft-Novelle in Kapitel 4 ein-
gegangen. 

2.1 Immissionswerte zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit 

In Abschnitt 4.2.1 der TA Luft sind die Immis-
sionswerte zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit für verschiedene Schadstoffe neu ge-
regelt worden (Tab. 1 der Novelle der TA Luft). 

Änderungen im Vergleich zur TA Luft 1986: 
�

 Die Immissionswerte sind entsprechend 
der EU Vorgaben deutlich gesenkt worden. 

�
 Kohlenmonoxid, Chlor und Chlorwasser-

stoff sind in der Tabelle nicht mehr enthal-
ten, da diese Parameter in den letzten Jah-
ren an Immissionsrelevanz verloren haben. 

�
 Für Cadmium ist gegenüber der TA Luft 

von 1986 bisher kein Wert in Tabelle 1 
enthalten, da noch kein neuer EU Wert 
verabschiedet ist. Allerdings wird in der 
abschließenden Übergangsvorschrift gere-
gelt, dass bis zur Verabschiedung eines 
neuen Wertes durch die EG ein Immissi-
onswert für Cadmium von 0,2 µg/m3 (Jah-
reswert) gelten soll. 

�
 Immissionswerte für Quecksilber, Nickel, 

Arsen und Polycyclische aromatische Koh-
lenwasserstoffe (PAK) sollen ab dem Zeit-
punkt gelten, wenn die entsprechenden 
Tochter-Richtlinien zur EG Luftqualitäts-
rahmenrichtlinie in der nationalen Umset-
zungsvorschrift in Kraft treten. 

�
 Die Beurteilung der Immissionswerte be-

zieht sich nicht mehr auf eine zu beurtei-
lende Fläche, sondern auf Beurteilungs-
punkte, die so auszuwählen sind, dass eine 
Beurteilung der Gesamtbelastung an den 
Punkten mit mutmaßlich höchster relevan-
ter Belastung ermöglicht wird. Das kann 
ggf. zu einer zusätzlichen Verschärfung bei 
der Beurteilung der Immissionen im Ver-
gleich zur bisherigen TA Luft von 1986 
führen. 

�
 Immissionsschutz 
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Bereits die TA Luft von 1986 enthielt die Be-
stimmung, dass die Überschreitung eines ge-
sundheitsrelevanten Schadstoffes kein Grund 
ist, die Genehmigung zu versagen, wenn u.a. 
die Zusatzbelastung für diesen Schadstoff so 
gering ist, dass sie einen Wert von damals 1 % 
des Immissionsjahreswertes nicht überschreitet. 
Darüber hinaus war bestimmt, dass eine Ermitt-
lung der Kenngrößen für die Vorbelastung, die 
Zusatzbelastung und die Gesamtbelastung re-
gelmäßig nicht erforderlich ist, wenn die Emis-
sionen bestimmte Massenströme nicht über-
schreiten. Beide Regelungen werden auch in 
der TA Luft von 2002 wieder berücksichtigt 
(Nr. 4.2.2 und 4.2.3 der TA Luft von 2002). 

Nummer 4.2.2 bestimmt, dass die Überschrei-
tung eines gesundheitsrelevanten Immissions-
wertes (z.B. Schwebstaub) kein Anlass für eine 
Versagung der Genehmigung ist, wenn die Zu-
satzbelastung 3 % des Immissions-Jahreswertes 
nicht überschreitet und weitere, über den Stand 
der Technik hinausgehende Maßnahmen durch-
geführt werden. Eine solche rechnerische Zu-
satzbelastung von 3 % ist nicht als Beitrag zum 
Entstehen oder zur (qualitativen) Erhöhung 
schädlicher Umwelteinwirkungen anzusehen. 

Der Zahlenwert für die irrelevante Zusatzbelas-
tung wurde von 1 % in der TA Luft von 1986 
auf 3 % in der TA Luft von 2002 angehoben. Es 
handelt sich jedoch nur um eine scheinbare 
Erhöhung, weil einerseits die Immissionswerte 
deutlich verschärft wurden und sie andererseits 
nicht mehr flächen bezogen (TA Luft 1986), 
sondern punkt bezogen (TA Luft 2002) beur-
teilt werden. 

2.2 Ermittlung von Immissionskenngrößen 

Die Bestimmung der Immissionskenngrößen ist 
im Genehmigungsverfahren für den jeweiligen 
emittierten Schadstoff nicht erforderlich, wenn 
bestimmte Emissionsmassenströme nicht über-
schritten werden (Tabelle 7 der TA Luft 2002). 
In diesen Fällen kann eine Immissionsprognose 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens (Er-
mittlung der Vorbelastung, Zusatzbelastung, 
Gesamtbelastung) entfallen. 

Änderungen im Vergleich zur TA Luft 1986: 
�

 Die Bagatellmassenströme sind zum Teil 
drastisch gesenkt worden (z. B. bei Staub: 
Faktor 15). 

�
 Aufgrund der niedrigeren Bagatellmassen-

ströme kann es in Genehmigungsverfahren 
öfter notwendig werden, Immissionsprog-
nosen zu erstellen. 

Abschnitt 4.6.2. der TA Luft von 2002 re-
gelt die Ermittlung der Vorbelastung im 
Rahmen der Immissionsprognose. Nach 
Nummer 4.6.2.1 der TA Luft von 2002 sol-
len für die Ermittlung der Vorbelastung, 
die sicherlich den größten Aufwand bei der 
Immissionsprognose erfordert, die Ergeb-
nisse der Messungen aus den Messstatio-
nen der Länder herangezogen werden. Er-
gänzende Messungen durch den Antrag-
steller sind erst in zweiter Linie erforder-
lich, z.B. wenn bei vielen diffusen Quellen 
oder besonderen topografischen Verhält-
nissen eine kleinräumigere Betrachtung der 
Umgebung notwendig ist. 

3. Anforderungen zur Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen 

Grundsätzlich gelten für alle Anlagenarten die 
folgenden anlagenübergreifenden Anforderun-
gen TA Luft 2002 nach 5.1, 5.2 (allgemeine 
Anforderungen), 5.3 (Messung und Überwa-
chung) und 6. (Altanlagen). 

Unter 5.4 sind für bestimmte Anlagenarten 
besondere Regelungen festgelegt. 
Diese Sonderregelungen haben Vorrang vor den 
übergreifenden Anforderungen, jedoch nur 
soweit abweichende oder ergänzende Anforde-
rungen aufgeführt sind. Ansonsten gelten auch 
für diese Anlagen die anlagenübergreifenden 
Regelungen. 

3.1 Allgemeine Anforderungen zur Emissi-
onsbegrenzung (insbesondere Abschnitt 
5.2 der TA Luft) 

Gesamtstaub (5.2.1) 

Der Stand der Technik hat sich bei der Staubab-
scheidung seit 1986 erheblich weiterentwickelt. 
Bei den meisten Anlagenarten kommen derzeit 
bereits filternde Abscheider oder effiziente 
Elektrofilter zum Einsatz, mit denen die Mas-
senkonzentration von 20 mg/m3 sicher einge-
halten werden kann. 

Staubförmige anorganische Stoffe (5.2.2) 

Auf Grund ihrer Persistenz und Anreicherbar-
keit in der Umwelt sind die Emissionen der 
Schwermetalle grundsätzlich so gering wie 
möglich zu halten. Die Stoffe sind nach Wir-
kungs- und abscheidetechnischen Gesichts-
punkten in drei Klassen eingeteilt. 

Im Vergleich zur TA Luft 1986 ergeben sich 
insbesondere folgende Änderungen: 
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�
 Arsen und Cadmium: Zuordnung zu den 

krebserzeugenden Stoffen (Nr. 5.2.7.1.1) 
�

 Blei: Umstufung nach Klasse II auf Grund 
des besonderen gesundheitsgefährdenden 
Potentials (gleichzeitig: reproduktionstoxi-
scher Stoff) 

�
 Palladium, Platin, Rhodium: Wegen feh-

lender Emissionsrelevanz bei Anlagen aus 
der Liste gestrichen. 

Gasförmige anorganische Stoffe (5.2.4) 

Das Konzept der TA Luft 1986, die Stoffe unter 
Wirkungs- und abscheidetechnischen Gesichts-
punkten in vier Klassen einzuteilen, wird bei-
behalten. Die Stoffliste wird um den emissions-
relevanten Stoff Ammoniak (Klasse III) erwei-
tert. Die Massenkonzentrationen und Massen-
ströme sind entsprechend den Verbesserungen 
des Standes der Technik abgesenkt. Die Mas-
senkonzentrationen der Klasse IV-Stoffe 
Schwefeloxide und Stickoxide sind auf der 
Basis des Einsatzes von leichtem Heizöl bzw. 
der Verwendung NOX-armer Brenner festge-
legt. 

Organische Stoffe (5.2.5) 

Im Vergleich mit der Nr. 3.1.7 der TA Luft 
1986 sind die Anforderungen der Nr. 5.2.5 un-
ter technischen und Überwachungsgesichts-
punkten stark vereinfacht. 

An Stelle der Zuordnung der organischen Stoffe 
zu drei wirkungsbezogenen Klassen werden nur 
noch besonders umwelt- oder gesundheitsrele-
vante Stoffe den zwei Klassen I und II zugeord-
net. 
Die Stoffliste der Klasse III der TA Luft 1986 
wurde vollständig gestrichen. 
Stattdessen wird für die Summe aller emittier-
ten organischen Stoffe eine Gesamtkohlenstoff-
Begrenzung (Massenkonzentration < 50 mg/m3; 
ab Massenstrom > 0,50 kg/h) festgelegt. Damit 
soll der Weiterentwicklung des Standes der 
Technik (häufig Nachverbrennung oder Sorpti-
onsverfahren) und der Überwachungspraxis 
(häufig FID-Messung) Rechnung getragen wer-
den. 

Aus Klimaschutzgründen wurde Methan in die 
Gesamt-C-Begrenzung einbezogen. 
Die Klasse II-Stoffe sind abschließend aufge-
zählt (11 Stoffe); die Liste der Klasse I-Stoffe 
(Anhang 4) dagegen kann durch Stoffe, die 
bestimmte Kriterien (z.B. giftig oder sehr gif-
tig) erfüllen, erweitert werden. Die Emissions-
werte für Klasse I-Stoffe sind unverändert, für 
Klasse II-Stoffe wurde die Massenstrombegren-
zung abgesenkt. 

Krebserzeugende Stoffe (5.2.7.1.1) 

Mehrere Stoffe mit geringen Emissionsmengen 
im Anlagenbereich wurden gestrichen, neue 
emissionsrelevante Stoffe wurden in die Stoff-
liste aufgenommen (Cadmium, Dinitrotoluole, 
1,2-Dichlorethan). 

Krebserzeugende Stoffe sind in drei wirkungs-
bezogene Klassen eingeteilt. Die zugehörigen 
Emissionswerte sind entsprechend dem weiter-
entwickelten Stand der Technik gegenüber der 
TA Luft 1986 abgesenkt worden.  

Schwer abbaubare, leicht anreicherbare und 
hochtoxische organische Stoffe (5.2.7.2) 

Für diese Stoffe gilt generell weiterhin das Mi-
nimierungsgebot entsprechend der bisherigen 
TA Luft. Die Emissionsbegrenzung für Dioxine 
und Furane wurde konkretisiert. Es gelten die 
allgemeinen Emissionswerte als Massenstrom 
0,25 µg/h oder als Massenkonzentration 0,1 
ng/m3. 

3.2. Besondere Regelungen für bestimmte 
Anlagenarten 

Die besonderen Regelungen für bestimmte An-
lagenarten sind in Nr. 5.4 der TA Luft von 2002 
vor allem unter folgenden Aspekten aufge-
nommen: 

�
 Differenzierung des Standes der Technik 

(besondere Verhältnismäßigkeitsgesichts-
punkte), 

�
 ergänzende und konkretisierende Anforde-

rungen, 
�

 besondere Berücksichtigung medienüber-
greifender Gesichtspunkte 
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Hessisches Vollzugsprogramm TA Luft 
(A) Die Änderungen der neuen TA Luft gegenüber der TA Luft aus dem Jahr 1986 dienten vor 
allem der Umsetzung der aktuellen EG-Richtlinien in deutsches Recht, der Anpassung an den 
Stand der Technik und der Berücksichtigung neuer Erkenntnisse bei Stoffen mit besonderem 
Gefährdungspotential für Mensch und Umwelt. Damit stiegen die Anforderungen an die Luft-
reinhaltung beim Betrieb einer großen Anzahl von Anlagen. 

Die TA Luft verpflichtet die zuständigen Be-
hörden, innerhalb vorgegebener Fristen die 
Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen zu 
veranlassen, ihre Anlagen entsprechend den 
Forderungen der neuen TA Luft nachzurüsten. 

Gemäß § 5 des BImSchG (Bundes-Immissions-
schutzgesetz) sind die Betreiber genehmi-
gungsbedürftiger Anlagen verpflichtet, diese so 
zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht 
hervorgerufen werden können. Darüber hinaus 
ist Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen zu 
treffen, insbesondere durch die dem Stand der 
Technik entsprechenden Maßnahmen. 

Abhängig vom Umfang und vom Gefahrenpo-
tenzial der Emissionen und Immissionen sowie 
von dem zur Sanierung der Anlagen erforderli-
chen Aufwand räumt die TA Luft den Anlagen-
betreibern unterschiedlich lange Sanierungsfris-
ten ein. 

Ernste schädliche Umwelteinwirkungen sind 
unverzüglich zu beheben. 
Spätestens bis 30.10.2007, in besonderen 
Fällen bis 30.10.2010, müssen alle betroffe-
nen Anlagen entsprechend den Anforderun-
gen der neuen TA Luft nachgerüstet sein. 

Gemäß dem hessischen Vollzugsprogramm TA 
Luft prüfen die staatlichen Umweltämter der 
Regierungspräsidien zunächst, bei welchen 
Anlagen voraussichtlich Sanierungsbedarf be-
steht. Diese Anlagen werden hinsichtlich ihrer 
Emissionen und gegebenenfalls der resultieren-
den Immissionen einem Ist-Soll-Vergleich un-
terworfen und in Sanierungsklassen eingestuft, 
die mit den Sanierungsfristen verbunden sind. 

Mit Beteiligung der Anlagenbetreiber wird über 
die notwendigen Sanierungsmaßnahmen ent-
schieden, die in der Regel nach § 17 BImSchG 
angeordnet werden. Alternativ können die An-
lagenbetreiber jedoch auch rechtzeitig Anträge 
auf Änderungsgenehmigungen nach § 16 
BImSchG einreichen, mit denen die Anforde-
rungen der TA Luft erfüllt werden, bzw. eine 
entsprechende Änderung nach § 15 BImSchG 
anzeigen oder auf die Genehmigung zum Be-
trieb der Anlagen verzichten. 
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